
                          

Niederschrift 
 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates Wahlenau am 

Freitag, dem 04. Januar 2019 

 
Anwesend: 

Rolf Müller   Ortsbürgermeister 
Andrea Westermann  1. Beigeordnete und Ratsmitglied 
Bernd Everding  Ratsmitglied 
Franz Niespor  Ratsmitglied 
Dirk Müller   Ratsmitglied 
  
 

Entschuldigt fehlte: Walther Lauermann, Ratsmitglied,                                              
Yvonne Mayer, Ratsmitglied 
 
 

Ferner anwesend:  
 
_________________________________________________________________________
__ 
 
Beginn:  19:05 Uhr 
Ende:    19:35 Uhr 
 
Ortsbürgermeister Müller eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ortsgemeinderates fest. Einwände werden nicht 
erhoben. 
 
 
 
A) öffentliche Sitzung 

 
Tagesordnung 
 
1.  Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzungen 
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Beschluss über die Entlastung 
3.  Unterrichtungen und Verschiedenes 
 

 

 

 

 

1. Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzungen 

Die Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzungen erfolgt einstimmig. 
 
 
 
 
 



 
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Beschluss über die Entlastung 

1. Der Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Wahlenau wurde am 03.12.2018 vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und mit folgenden Ergebnissen festgestellt: 
 
1. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.989.733,88 €. 
2. Die Kapitalrücklage weist einen Betrag von 2.223.652,39 € auf. Der 

Jahresüberschuss beläuft sich auf 24.190,45 €. Damit ist die Ergebnisrechnung 
ausgeglichen. 

3. Der Ausgleich der Finanzrechnung ist mit einem Saldo aus ordentlichen und 
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und den Auszahlungen zur 
planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 58.232,85 € gewährleistet.  
 

  Der Jahresabschluss 2017 liegt jedem Ratsmitglied vor. Eine Ausfertigung des 
Prüfungsberichtes 2017 ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt, den Jahresabschluss in der vorgelegten 
Form festzustellen und dem Bürgermeister, den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde, dem Ortsbürgermeister und dem/den Ortsbeigeordneten 
Entlastung zu erteilen. 

 
2. Der Jahresabschluss 2017 zum 31.12.2017 wird in der vorgelegten Form 

festgestellt (§ 114 Abs. 1, S. 1 GemO). 
  
 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden, sofern 

keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich genehmigt (§ 100 GemO). 
 

Abstimmungsergebnis: 3 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen 
 

3.  Dem Bürgermeister, den Beigeordneten der Verbandsgemeinde, dem 
Ortsbürgermeister und dem/den Ortsbeigeordneten wird Entlastung erteilt. 

 
 

Abstimmungsergebnis:  3 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen 
 
 
An den Beratungen und Abstimmungen nahmen der Bürgermeister und die 
Beigeordneten nicht teil. Den Vorsitz führte die 1. Beigeordnete Andrea 
Westermann. 
 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses Yvonne Mayer und Walther 
Lauermann fehlten zur Sitzung Das Ratsmitglied Dirk Müller durfte wegen 
Befangenheit (Neffe des Ortsbürgermeister) nicht mitstimmen. Die Beigeordneten 
Bernd Everding und Andrea Westermann haben im Prüfungszeitraum keine 
Geschäftsunterschriften geleistet. 

 
 
 
 
 
  
 



3. Unterrichtungen und Verschiedenes  
Ortsbürgermeister Müller unterrichtet die Ratsmitglieder zu folgenden Punkten: 
1) Die Kosten der Erneuerung der Kühlzellen wurden als Versicherungsschaden reguliert. 
2) Wechsel des Pelletlieferanten zu wohl und warm Holzpellets aus Morbach. 
3) Umbau der vorhandenen Thermostatköpfe im Gemeindehaus, Austausch nicht 
erforderlich 
Die 1.Beigeordenete Andrea Westermann kritisiert die Erneuerung des vorderen 

Friedhofstores in verzinkter Metallausführung anstatt Holzlatten und erinnert die 
Rotdornbäume zum Friedhof dringend zu beschneiden. 

 
 
 
C. öffentliche Sitzung 
Beginn: 20:10 Uhr 
Ende:    20:15 Uhr 
 
 
Tagesordnung 
 
1) Bekanntgabe der Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung 
 
Unter Punkt 2 der nichtöffentlichen Sitzung wurde das veröffentlichte Gemeindeland 
verpachtet. 
 


